
Stellungnahme – Plenarsitzung vom 26.02.2007. WFG 
 
Die VIVANT- Fraktion begrüßt und befürwortet die Arbeit 
der WFG und deren finanzielle Unterstützung durch die DG. 
 
Zum vorliegenden Geschäftsführungsvertrag nur drei kurze 
Anmerkungen: 
 
- Bei der Durchsicht der vielen einzelnen Produktsteckbriefe 
fällt auf, dass mehrfach die Möglichkeit angesprochen wird, 
dass bestimmte, von der WFG erbrachte Dienstleistungen, 
auch gegen Berechnung eines Honorars durchgeführt werden 
könnten. 
Die VIVANT- Fraktion spricht sich nachdrücklich dafür aus, 
eine solche Honorarberechnung, wenn immer möglich, dann 
auch vorzunehmen. 
 
- Bei dem Projekt im Hinblick auf eine stärkere 
Kundenbindung an die St.Vither Geschäftsleute wird das eher 
geringe Engagement der Zielgruppe bedauert.  
Wenn man bedenkt, dass einer der Hauptgründe für die 
Schwierigkeiten der Geschäftsleute in St.Vith die unfairen 
steuerlichen Rahmenbedingungen gegenüber dem 
luxemburgischen Nachbarn sind, dann lässt sich die 
Zurückhaltung erklären. 
Wir sehen in diesem Zusammenhang auch eine der Aufgaben 
der WFG darin, die politischen Entscheidungsträger und die 
breite Öffentlichkeit an Hand von konkreten Beispielen auf 
solche Missstände bei der Steuergesetzgebung hinzuweisen. 
Nur wenn die Menschen die Zusammenhänge und 
Auswirkungen durchschauen, wird der Weg frei für die 
notwendigen Abänderungen, u.A. für eine Abänderung der 
entsprechenden Texte in der neuen EU-Verfassung. Es ist 



doch das vollkommen undemokratische Veto-Recht bei 
Steuer- und Finanzfragen auf EU-Ebene, welches solche 
Ungerechtigkeiten erst ermöglicht.  
 
Zwischenruf Ministerpräsident Lambertz: “Es wäre das 
genaue Gegenteil der Fall.“ 
 
- Es ist natürlich zu begrüßen, wenn wallonische Unternehmen 
die in Deutschland, und wenn deutsche Unternehmen die in 
der Wallonie investieren wollen, auf die Dienstleistungen der 
WFG zurückgreifen können. Es wird gesagt, dass dadurch 
keine Mehrkosten entstehen.  
Die VIVANT- Fraktion regt an, diese Kostenneutralität einer 
genauen durchgehenden Überprüfung zu unterziehen. 
 


